
Haushaltssatzung der Gemeinde Schmelz
für das Haushaltsjahr 2012

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird festgesetzt.

1.   im Ergebnishaushalt mit
      dem Gesamtbetrag der Erträge auf 19.136.267 €
      dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 23.418.919 €
      im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf -4.282.652 €

2.   im Finanzhaushalt mit
      den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.898.050 €
      den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.631.440 €
      dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf -1.733.390 €
      den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.979.142 €
      den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.440.000 €
      dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf 3.539.142 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 1.733.390 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgestellt auf 30 Mio.

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des 
Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf

4.282.652 €

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997, in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der 
Gemeinderat am _________ folgende Haushaltssatzung beschlossen:



§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 260 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 290 v. H.

2. Gewerbesteuer 405 v. H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am _______ beschlossene Stellenplan.

§ 8
Es gilt der vom Gemeinderat am _______ beschlossene Haushaltssanierungsplan

Schmelz, den 

Armin Emanuel
Bürgermeister
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